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Name / Anschrift:  
 
 
 
 
Nr.   Kriterium   Bitte eintragen / 

ankreuzen 
1.   Soziale Kriterien   JA NEIN 
    
1.1  Familienstand     
  Alleinstehend   
  Verheiratete (1) eingetragene Partnerschaft nach LPartG (2), 

nichteheliche Lebensgemeinschaft (3), sowie Alleinerziehende (4)  
  

1.2   Anzahl der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz 
gemeldeten und tatsächlich wohnenden minderjährigen Kinder   

  

  1 Kind    
  2 Kinder    
  3 und mehr Kinder    
    
1.3   Alter der im Haushalt der Bewerber mit Hauptwohnsitz 

gemeldeten und tatsächlich wohnenden minderjährigen Kinder   
  

  < 6 Jahre     
  6 – 10 Jahre     
  11 – 18 Jahre     
  zu 1.2 und 1.3  

Eine ärztlich bescheinigte Schwangerschaft wird bei Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises als Kind angerechnet.  
Der Nachweis für im Haushalt lebende Kinder ist durch eine 
aktuelle Meldebescheinigung zu erbringen.  

  

 
1.4   Behinderung oder Pflegegrad der Bewerber und / oder eines oder 

mehrerer im Haushalt lebender Angehöriger   
  

  Grad der Behinderung 50 % oder Pflegegrad 1, 2 oder 3     
  Grad der Behinderung 80 % oder Pflegegrad 4 oder 5     
      
  Als Nachweise sind erforderlich:  

Der Schwerbehindertenausweis für den Grad der Behinderung.  
Ein Bescheid der Pflegekasse für den Pflegegrad.  
Eine aktuelle erweiterte Meldebescheinigung oder eine gemeinsame 
Haushaltsbescheinigung für die Zugehörigkeit zum Haushalt.  

  

   
Nr.   Kriterium   Bitte eintragen / 

ankreuzen 
  JA NEIN 
2.   Ortsbezugskriterien     
    
2.1   Zeitdauer seit Begründung des Hauptwohnsitzes durch Bewerber 

in der Gemeinde  
(Angabe der Jahre bei JA, kein Einwohner NEIN) 
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Nr.   Kriterium   Bitte eintragen / 

ankreuzen 
  JA NEIN 
2.2  Zeitdauer seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit der Bewerber 

in der Gemeinde  
(Angabe der Jahre bei JA,  
keine Erwerbstätigkeit in der Gemeinde NEIN) 
 

   

2.3  Ehrenamtliches Engagement Ausübung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit (Sonderaufgabe) in der Gemeinde  

   

  Für eine aktuell ausgeübte ehrenamtliche Tätigkeit des Bewerbers in 
Bischofsmais und seiner Teilorte  
  
• Mitglied der freiwilligen Feuerwehr (1) 
• ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einem im Vereinsregister 

eingetragenen Verein (2) 
• ehrenamtlich Tätiger (Sonderaufgabe) in einer sozial-karitative 

Einrichtung (3) 
• ehrenamtliches Mitglied in einem Gremium, welches der 

Kirchengemeindeleitung zuzuordnen ist (z.B. Ältestenkreis, 
Kirchengemeinderat) (4) 

• Mitglied im Ortschafts- oder Gemeinderat (5) 
 
Engagement von Ehegatten und Lebenspartner werden kumuliert 
berücksichtigt).  

  

 Als Nachweise für die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit in 
einem im Vereinsregister eingetragenen Verein ist eine offizielle, 
schriftliche Bestätigung des Vereins über die Art und Dauer der 
ehrenamtlichen Tätigkeit, die von einer vertretungsberechtigten 
Person des Vereins (jedoch nicht dem Antragsteller) unterzeichnet 
sein muss, erforderlich.  

  

2.4  Baugrundstücks- oder Immobilienbesitz     
  Sind sie bereits Besitzer/Eigentümer einer Immobilie oder eines 

Bauplatzes in der Gemeinde?  
JA / 

NEIN?  
 

 
3. Grundstücksvergabe  
Der Gemeinderat entscheidet über die Vergabe der Grundstücke an die Antragsteller in öffentlicher 
Sitzung. Die Vergabeentscheidung wird den Begünstigten schriftlich mitgeteilt. Die nicht 
berücksichtigten Antragsteller werden ebenfalls schriftlich informiert.  
 
4. Schlussbestimmungen  
4.1 Jeder Antragsteller kann seine Bewerbung vor, während und nach Abschluss des  
      Vergabeverfahrens zurückziehen.  
4.2 Ein Rechtsanspruch auf die Zuteilung und den Erwerb eines Grundstücks besteht nicht.  
4.3 Diese Richtlinien wurden vom Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am                                                                                  
Donnerstag, 20.02.2025 beschlossen. Sie treten mit diesem Datum in Kraft und sind ab diesem 
Zeitpunkt anzuwenden.  
 
 
Ort, Datum     Unterschrift Bewerber: 


